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A: MIETVERTRAG, MIETER, BERECHTIGTE FAHRER, AUSLANDSFAHRTEN 

1. Der Mietvertrag auf Basis dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend 

„AGB“) kommt schriftlich oder durch (einfache) digitale Unterschrift in Textform zustande 

oder durch eine verbindliche telefonische Bestellung, die vom Vermieter schriftlich oder 

in Textform (z.B. E-Mail) bestätigt werden muss. 

2. Mieter können eine oder mehrere Personen sein, die im Mietvertrag ausdrücklich als 

Mieter bezeichnet werden müssen. Darüber hinaus kann im Mietvertrag gegen eine Ge-

bühr vereinbart werden, dass der Mieter berechtigt ist, den Mietwagen einer namentlich 

aufgeführten Person als berechtigten Fahrer zu überlassen (nachfolgend „berechtigte/r 

Fahrer“). Der Mieter erklärt in diesem Falle, dass er sämtliche von ihm abgegebenen 

Erklärungen, insbesondere hinsichtlich der Übernahme seiner Verpflichtungen aus dem 

Mietvertrag, auch in Vollmacht für den bzw. die berechtigten Fahrer abgibt, so dass sämt-

liche Erklärungen auch für und gegen den bzw. die berechtigten Fahrer wirken. Sofern 

der Mieter berechtigt ist, den Mietwagen einem berechtigten Fahrer zu überlassen, hat 

er dessen Auswahl sorgfältig zu treffen und insbesondere darauf zu achten, dass der 

berechtigte Fahrer bei Überlassen des Fahrzeugs im Besitz der für den jeweiligen Miet-

wagen erforderlichen Fahrerlaubnis ist und auch die sonstigen nach der Fahrerlaubnis 

erteilten Auflagen einhält. 

3. Vorbehaltlich der vorgenannten Regelung ist der Mieter im Übrigen nicht berechtigt, den 

Mietwagen entgeltlich oder leihweise einer dritten Person zu überlassen, auch nicht zur 

kurzfristigen Nutzung. Die Nutzung des Mietwagens zu gewerblichen Zwecken (z.B. Car-

sharing, gewerbliche Personen- oder Güterbeförderung) ist dem Mieter untersagt, es sei 

denn, dies ist ausdrücklich mit dem Vermieter vereinbart. Ein Verstoß führt zum Wegfall 

der vereinbarten Haftungsreduzierung (siehe auch Ziff. H.2. der AGB). 

4. Der Mieter muss bei Übergabe des Fahrzeugs einen Personalausweis oder Reisepass, 

eine zur Führung des Fahrzeugs erforderliche, im Inland gültige Fahrerlaubnis sowie ein 

ab Fahrzeugrückgabe mindestens 30 Tage gültiges und vom Vermieter akzeptiertes Zah-

lungsmittel im Original vorlegen. Kann der Mieter bei Übergabe des Fahrzeugs diese 

Dokumente nicht vorlegen, wird der Vermieter vom Mietvertrag zurücktreten; Ansprüche 

des Mieters wegen Nichterfüllung sind in diesen Fällen ausgeschlossen.  

5. Führerscheine aus Nicht-EU/-EWR Staaten werden akzeptiert, wenn (i) im Pass des Kun-

den kein Visum eingetragen ist oder (ii) der Kunde ein Visum im Pass hat und sich zum 

Zeitpunkt der Anmietung noch nicht länger als 6 Monate in einem EU-/EWR-Staat aufhält. 

Ist er länger als 6 Monate in einem EU-/EWR-Staat, so muss ein Führerschein aus einem 

EU-/EWR-Staat vorgelegt werden. Ein nicht in lateinischer Schrift ausgestellter Führer-

schein (arabisch, japanisch, kyrillisch usw.) muss mit einem internationalen Führerschein 

ergänzt vorgelegt werden. Bei Führerscheinen aus Ländern, die den internationalen Füh-

rerscheinabkommen nicht angehören, bedarf es zusätzlich zum Original-Führerschein 

einer beglaubigten Übersetzung.  

6. Es ist untersagt, das Fahrzeug zur Teilnahme an motorsportlichen Veranstaltungen zu 

nutzen, außerhalb befestigter Straßen und Wege zu nutzen, sowie damit an Fahrzeug-

tests und Fahrsicherheitstrainings teilzunehmen, Gefahrgut zu befördern oder bei der 

oder zur Begehung von Straftaten zu nutzen. 

7. Der Vermieter schränkt die Auslandsnutzung von Mietfahrzeugen für Länder außerhalb 

Deutschlands ein. Möchte der Mieter mit dem Fahrzeug ins Ausland reisen, so hat er die 

jeweiligen Länder vor Abschluss des Mietvertrags bei der Buchung in der Station oder 

auf der Website anzugeben. Die jeweils möglichen Reiseländer sind dort gegen eine Ge-

bühr auswählbar. Für jede schuldhafte Zuwiderhandlung gegen die Vorgaben zur Aus-

landsnutzung ist der Kunde zur Zahlung einer Vertragsstrafe gemäß der aktuellen Ge-

bührenordnung (Anlage 1) verpflichtet. Der Vermieter kann neben der Zahlung der Ver-

tragsstrafe auch weitergehenden Schadensersatz verlangen. In einem solchen Fall wird 

der Anspruch auf Vertragsstrafe mit einem Anspruch auf weitergehenden Schadenser-

satz aus derselben Pflichtverletzung verrechnet. 

8. Zuwiderhandlungen gegen eine bzw. Nichterfüllung einer der Bestimmungen gemäß den 

vorstehenden Ziffern berechtigen den Vermieter zu einer fristlosen Kündigung des Miet-

vertrages bzw. zu einem Rücktritt vom Mietvertrag. Ersatzansprüche des Mieters sind in 

einem solchen Falle ausgeschlossen. Der Anspruch auf Ersatz des Schadens, der den 

Vermieter auf Grund der Verletzung einer der Bestimmungen gemäß den vorstehenden 

Ziffern entsteht, bleibt unberührt.  

B: ALLGEMEINES, FAHRZEUGZUSTAND, REPARATUREN, BETRIEBSMITTEL 

1. Im Mietvertrag sind die bei Übergabe des Fahrzeugs bekannten Schäden erfasst. Der 

Mieter wird das Fahrzeug vor Fahrtantritt sorgfältig auf ggf. weitere Schäden überprüfen 

und diese unverzüglich an die Übergabestation melden. 

2. Der Mieter verpflichtet sich, den Mietwagen während der Mietzeit mit der im Verkehr er-

forderlichen Sorgfalt zu überprüfen sowie schonend und fachgerecht zu führen (vgl. Fah-

rerpflichten gem. § 23 StVO). Zur Überprüfungspflicht gehört insbesondere die ständige 

Überwachung der Verkehrssicherheit, des Ölstandes, des Reifendrucks, die Einhaltung 

der in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 aufgeführten Daten, wie z. B. zulässige Per-

sonenzahl bei Führung des Kraftfahrzeuges und Belastungsfähigkeit sowie die Siche-

rung des Fahrzeuges gegen Diebstahl und Einbruch. Bei Transportern und LKWs ist der 

Mieter insbesondere verpflichtet, die Ausmaße des Fahrzeuges sowie die Angaben zum 

zulässigen Höchstgewicht/Nutzlast zu beachten.  

3. In allen Fahrzeugen ist das Rauchen, inklusive E-Zigaretten und sog. „Vaporizer“ (Ver-

dampfer) strikt untersagt. Bei schuldhafter Zuwiderhandlung gegen dieses Rauchverbot 

durch den Mieter oder vom Mieter beförderte Dritte, kann der Vermieter dem Mieter eine 

Pauschale in Rechnung stellen, die in der Gebührenordnung (Anlage 1) angegeben ist. 

Dem Mieter ist gestattet nachzuweisen, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden 

oder wesentlich niedriger als die Pauschale ist. 

4. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, dem Mieter das Fahrzeug mit vollem Kraftstofftank 

oder bei reinen Elektrofahrzeugen mit voller Ladekapazität zu übergeben. Im Gegenzug 

hat der Mieter das Fahrzeug bei Beendigung des Mietverhältnisses mit dem gleichen 

Füll-/Ladestand zurückzugeben, wie bei Übernahme des Fahrzeugs protokolliert wurde. 

Wird das Fahrzeug weniger betankt / geladen zurückgegeben, werden dem Mieter für 

die Betankung des Fahrzeugs und der Kraftstoff / Energie die Entgelte gemäß Gebüh-

renordnung (Anlage 1) in Rechnung gestellt, es sei denn, der Mieter weist nach, dass für 

die Betankung keine oder wesentlich niedrigere Kosten angefallen sind. 

5. Beim Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder eines Hybrid-Fahrzeugs hat der Mieter die 

Bedienungsanleitung des zu ladenden Fahrzeugs und des verwendeten Zubehörs (z.B. 

Ladekabel) sowie etwaige Hinweise an der Ladesäule betreffend die Nutzung der Lade-

säulen strikt zu befolgen. Die Verwendung von Ladekabeln oder sonstigem Zubehör, das 

(i) nicht nach einschlägigen Vorschriften zertifiziert ist (z.B. CE-Kennzeichnung), (ii) nicht 

für das jeweilige Fahrzeug oder die Ladesäule nach den dort ausgehängten Informatio-

nen zugelassen ist oder (iii) beschädigt ist, ist untersagt. Sollten wir vom Betreiber der 

Ladesäule wg. unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung der Ladesäule in An-

spruch genommen werden, werden wir dies dem Mieter entsprechend weiterberechnen.  

6. Bei Mietverhältnissen mit einer Dauer von weniger als 28 Tagen übernimmt der Vermieter 

die Betankung mit AdBlue® gegen eine Pauschalgebühr, die dem Mieter auf Basis der 

gefahrenen Kilometer in Rechnung gestellt wird.  

7. Bei der Anmietung von Fahrzeugen mit AdBlue®-Tank hat der Mieter dafür zu sorgen, 

dass der AdBlue®-Tank stets hinreichend gefüllt ist. Der Mieter und seine Erfüllungsge-

hilfen haften unbeschränkt für während der Mietzeit begangene Verstöße gegen die vor-

stehende Verpflichtung; der Mieter stellt den Vermieter von sämtlichen Ansprüchen, die 

Behörden oder sonstige Dritte gegen den Vermieter wegen Nicht-Betankung des Ad-

Blue®-Tanks geltend machen, insbesondere von Buß- und Verwarnungsgeldern frei. 

C: RESERVIERUNGEN, BUCHUNGEN ZUM PREPAID-TARIF 

1. Inlands- und Auslandsreservierungen sind nur für Preisgruppen, nicht für Fahrzeugtypen 

verbindlich. Übernimmt der Mieter das Fahrzeug nicht spätestens eine Stunde nach der 

vereinbarten Zeit, besteht keine Reservierungsbindung mehr.  

2. Für Buchungen, die unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln 

(bspw. über eine Homepage, App, E-Mail, Telefon u.a.) oder außerhalb von Geschäfts-

räumen geschlossen werden, besteht kein Widerrufsrecht. 

3. Reservierungen können auch nach erfolgter Bestätigung von beiden Seiten jederzeit 

ohne Angaben von Gründen in Textform storniert werden. Bei Stornierungen des Bestel-

lers, die innerhalb von weniger als 48 Stunden vor Beginn des Mietzeitraumes erklärt 

werden, kann der Vermieter dem Besteller eine Pauschale in Rechnung stellen, die in 

der Gebührenordnung (Anlage 1) angegeben ist. Dem Mieter ist gestattet nachzuweisen, 

dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pau-

schale ist. 

4. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen und sind zu richten an: INGENHAAG GmbH, 

Otto-Hahn-Str. 5, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, E-Mail: hallo@tims.de. 

5. Im Falle der Nichtabholung des gebuchten Fahrzeugs bzw. Nichterscheinen (No-Show), 

ist der Besteller verpflichtet, dem Vermieter den Ausfallschaden zu ersetzen. Diesen 

kann der Vermieter dem Mieter nach seiner Wahl entweder als Pauschale gemäß Ge-

bührenordnung (Anlage 1) belasten oder in der Form berechnen, dass als Ausfallscha-

den der Betrag geschuldet wird, der 60 % des Tagesgrundmietpreises entspricht, und 

zwar für jeden Tag, der gemäß wirksamer Reservierung vereinbarter Mietdauer. Dem 

Mieter ist gestattet nachzuweisen, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder 

wesentlich niedriger als die Pauschale ist. 

D: MIETPREIS UND ZAHLUNGSDBEDINGUNGEN  

1. Der Mietpreis setzt sich zusammen aus einem Basismietpreis, Sonderleistungen sowie 

etwaigen Standortzuschlägen. Als Sonderleistungen verstehen sich insbesondere 
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Einweggebühren, Kosten für Betanken und Kraftstoff, Kosten für das Aufladen, Service-

gebühren, Mautgebühren im Falle von Ziff. I, Zubehör/Extras wie z.B. Kindersitz, Schnee-

ketten, Navigationsgerät, Zustellungs- und Abholungskosten, etc. Ein etwaiger Standort-

zuschlag wird auf den Basismietpreis zzgl. des Entgelts für etwaige Sonderleistungen 

erhoben. Sonderpreise und Preisnachlässe gelten nur für den Fall der fristgerechten Zah-

lung.  

2. Wird das Fahrzeug nicht an derselben Vermietstation zurückgegeben, an der es ange-

mietet wurde, so ist der Mieter dem Vermieter zur Erstattung der Rückführungskosten 

bzw. Bezahlung einer Einweggebühr verpflichtet, sofern keine andere schriftliche Verein-

barung getroffen wurde.  

3. Der Mietpreis (zzgl. sonstiger vereinbarter Entgelte, wie z.B. Haftungsfreistellungen, Zu-

stellungskosten, etc.) zzgl. Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe ist 

für den vereinbarten Mietzeitraum in voller Höhe zu leisten; Rückerstattungen bei ver-

späteter Fahrzeugabholung oder vorzeitiger -rückgabe erfolgen nicht. Der Mietpreis ist 

zu Beginn der Mietzeit fällig, bei Buchungen zum Prepaid-Tarif bereits bei Abschluss der 

Buchung. Beträgt die Mietdauer mehr als 27 Tage, so ist die Miete in Zeitabschnitten von 

28 Tagen zu entrichten. Endet die Mietdauer vor Ablauf eines weiteren Zeitabschnittes 

von 28 Tagen, so ist der seit der letzten Abrechnung verbleibende Rechnungsbetrag im 

Zeitpunkt der Beendigung der Miete zu entrichten.  

4. Der Mieter ist verpflichtet bei Beginn der Mietzeit als Sicherheit für die Erfüllung seiner 

Pflichten zusätzlich zum Mietpreis eine Kaution zu leisten. Die Höhe der Kaution ist von 

der Fahrzeuggruppe des gemieteten Fahrzeugs und Dauer der Anmietung abhängig. Der 

Vermieter ist nicht verpflichtet, die Sicherheit von ihrem Vermögen getrennt anzulegen. 

Eine Verzinsung der Sicherheit erfolgt nicht.  

5. Sofern nichts Abweichendes vereinbart wird, werden die Miete, alle sonstigen vereinbar-

ten Entgelte, die Sicherheitsleistung (Kaution) und alle weiteren mit dem Mietvertrag zu-

sammenhängenden Kosten dem Zahlungsmittel, insbesondere der Kreditkarte, Debit-

karte oder Maestro-Karte, des Mieters belastet.  

E: MIETZEIT UND AUSSERORDENTLICHE KÜNDIGUNG 

1. Das Mietverhältnis wird auf die im Mietvertrag bestimmte Mietzeit abgeschlossen. 

2. Bei Beendigung des Mietvertrages ist das Mietfahrzeug dem Vermieter in dessen Ver-

mietstation, in der die Anmietung erfolgte, innerhalb der Geschäftszeit zurückzugeben, 

vorbehaltlich etwaiger im Mietvertrag getroffener Sondervereinbarungen. 

3. Der Mietvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Mietzeit. Eine beabsichtigte Verlänge-

rung der vereinbarten Mietdauer durch den Mieter ist dem Vermieter rechtzeitig vor Ab-

lauf der vereinbarten Mietdauer mitzuteilen und vom Vermieter genehmigen zu lassen. 

Bei Versagung ist der Mietwagen pünktlich zum vereinbarten Rückgabetermin zurückzu-

geben. Auch bei lediglich mündlich vereinbarter Verlängerung des Mietvertrages bleiben 

sämtliche Vereinbarungen des ursprünglichen Mietvertrages wirksam. Das Mietverhält-

nis gilt nicht als verlängert, wenn der Mieter nach Ablauf der Zeit die Nutzung des Fahr-

zeugs fortsetzt. § 545 BGB (stillschweigende Verlängerung) findet keine Anwendung. 

4. Wird eine Verlängerung des Mietvertrages nicht vorgenommen (gleich aus welchen 

Gründen), verliert der Mieter sämtliche Rechte aus dem Mietvertrag, insbesondere den 

vom Vermieter zugesagten Versicherungsschutz, die Haftungsreduzierung, sowie ggfs. 

vereinbarte Sondertarife oder Rabatte. Der Mieter ist verpflichtet, für jeden angefangenen 

Kalendertag der Mietzeitüberschreitung bis zur endgültigen Rückgabe, den jeweiligen 

vollen Mietpreis zu zahlen. Der Nachweis eines weitergehenden Schadens bleibt dem 

Vermieter vorbehalten. 

5. Beide Parteien können den Mietvertrag außerordentlich fristlos aus wichtigem Grund 

kündigen. Wichtige Gründe sind insbesondere: 

a. Zahlungsverzug des Mieters oder gegen ihn gerichtete Zwangsvollstreckungsmaßnah-

men beim Vermieter.  

b. Unsachgemäßer Gebrauch der Mietsache entgegen Ziff. A.6 und Ziff. B.2 der AGB 

c. Ungenehmigte Auslandsfahrten entgegen Ziff. A.7 der AGB 

6. Sofern zwischen dem Vermieter und dem Mieter mehrere Mietverträge bestehen und der 

Vermieter zur außerordentlichen fristlosen Kündigung eines Mietvertrages aus wichtigem 

Grund berechtigt ist, kann er auch die anderen Mietverträge außerordentlich fristlos kün-

digen, falls die Aufrechterhaltung der weiteren Mietverträge aufgrund grob treuwidrigen 

Verhaltens des Mieters nicht zumutbar ist. Dies ist insbesondere der Fall, falls der Mieter:  

a. ein Mietfahrzeug vorsätzlich beschädigt,  

b. einen am Mietfahrzeug entstandenen Schaden schuldhaft verschweigt oder einen 

solchen zu verbergen versucht,  

c. dem Vermieter vorsätzlich einen Schaden zufügt,  

d. mit Mietzahlungen in Gesamthöhe von wenigstens einer Wochenmiete mehr als fünf 

Bankarbeitstage im Verzug ist,  

e. ein Mietfahrzeug bei der oder zur Begehung vorsätzlicher Straftaten nutzt.  

7. Kündigt der Vermieter einen Mietvertrag, ist der Mieter verpflichtet, die Fahrzeuge samt 

Fahrzeugpapieren, sämtlichem Zubehör und aller Fahrzeugschlüssel unverzüglich an 

den Vermieter herauszugeben.  

F: SCHÄDEN, UNFALL, ANZEIGEPFLICHTEN 

1. Treten am Mietwagen Betriebsstörungen oder sonstige technische Störungen auf, hat 

der Mieter den Vermieter unverzüglich zu unterrichten. Die Beseitigung der Schäden darf 

nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Vermieters in einer Fachwerkstatt des vermie-

teten Mietwagenfabrikats vorgenommen werden. Die Genehmigung des Vermieters ist 

entbehrlich, wenn dem Mieter vor Durchführung der Reparatur von der Fachwerkstatt 

verbindlich zugesagt wird, dass die Reparaturkosten nicht mehr als 100,00 EUR betra-

gen. Der Vermieter erstattet die dem Mieter nach den vorangegangenen Bestimmungen 

erwachsenen effektiven Kosten für die Beseitigung der Schäden gegen Vorlage der vom 

Mieter verauslagten und quittierten Originalrechnung, wenn der Mieter nachweist, dass 

Schäden und Betriebsstörungen nicht von ihm verschuldet wurden. 

2. Schäden durch Unfall 

a. Ein Unfallschaden im Sinne dieser Bestimmungen ist jedes Ereignis im öffentlichen 

und privaten Straßenverkehr, das mit dessen Gefahren im ursächlichen Zusammen-

hang steht und einen Sachschaden am Mietwagen zur Folge hat, ob an dem Unfall ein 

anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt ist oder nicht. 

b. Bei jedem Unfallschaden ist der Mieter verpflichtet: 

• sofort die Polizei zu verständigen und an der Unfallstelle zu verbleiben, bis zum 

Eintreffen der benachrichtigten Polizei, 

• Namen und Anschriften aller beteiligten Personen, Kennzeichen der beteiligten 

Fahrzeuge und Versicherungen der Beteiligten, sowie Namen und Anschriften aller 

Zeugen festzuhalten und 

• einen vollständigen Schadenbericht (Schilderung des Unfallortes einschließlich 

Skizze, der Unfallzeit sowie des Unfallherganges) nach Rückgabe des Fahrzeugs 

in der Vermietstation zu erstellen und dem zuständigen Mitarbeiter des Vermieters 

zu übergeben. 

3. Der Mieter ist nicht berechtigt, mündlich oder schriftlich ein Schuldanerkenntnis zu ertei-

len oder durch sonstige Äußerungen, Zugeständnisse oder gar Zahlungen einer Regu-

lierung des Schadensfalles durch die für den Mietwagen abgeschlossene Haftpflichtver-

sicherung vorzugreifen. 

4. Der Mieter ist verpflichtet, den Vermieter sofort telefonisch, notfalls per E-Mail, von einem 

Unfall zu verständigen. 

5. Bei Rückgabe des Mietwagens hat der Mieter ohne Aufforderung alle Schäden, Betriebs-

störungen und Unfallschäden dem Vermieter anzugeben, selbst dann, wenn sie in der 

Zwischenzeit behoben sein sollten.  

G: HAFTUNG DES VERMIETERS 

1. Schadensersatzansprüche des Mieters gegenüber dem Vermieter aus dem Mietvertrag, 

es sei denn der Anspruch hat eine Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder einer 

wesentlichen Vertragspflicht zum Inhalt, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden 

beruht auf einer grob fahrlässigen Vertragsverletzung des Vermieters oder auf einer vor-

sätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen des Vermieters. Diese Regelung gilt auch für Schäden aus der Verlet-

zung von Pflichten bei den Vertragsverhandlungen. 

2. Der Mieter entbindet den Vermieter ausdrücklich von jeglicher Haftung für Schäden oder 

Verluste an bzw. von Gegenständen, die mit dem Fahrzeug befördert oder in diesem 

zurückgelassen wurden. 

3. Bei der Anmietung von Kühlfahrzeugen haftet der Vermieter insbesondere nicht für Schä-

den an Warengütern, die durch eine Fehlfunktion oder einen Ausfall der Kühlung hervor-

gerufen wurden. Der Mieter prüft eigenverantwortlich die gesetzlichen Bestimmungen 

hinsichtlich der erforderlichen Kühlung der jeweiligen Güter und trägt dafür Sorge, dass 

diese Bestimmungen eingehalten werden. Der Mieter sorgt selbst für einschlägigen Ver-

sicherungsschutz des Ladeguts einschließlich der Deckung des Ausfalls von Kühlaggre-

gaten 

H: HAFTUNG DES MIETERS  

1. Vertraglich vereinbarte Haftungsbeschränkung des Mieters und berechtigten Fahrers 

a. Durch den Abschluss einer Haftungsreduzierung (CDW) im Mietvertrag kann die 

Selbstbeteiligung für Schäden durch den Mieter und den berechtigten Fahrer be-

schränkt werden. Eine solche vertragliche Haftungsreduzierung entspricht dem Leitbild 

einer Vollkaskoversicherung. In diesem Fall haften der Mieter und der berechtigte Fah-

rer bis zu einem Betrag in Höhe des vereinbarten Selbstbehalts je Schadenfall. 
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b. Im Schadenfalle ist der Vermieter berechtigt, die mietvertraglich vereinbarte Selbstbe-

teiligung beim Mieter einzuziehen, bei Abschluss einer CDW bis zur diesbezüglich ver-

einbarten Höhe, es sei denn, der Mieter weist nach, dass dem Vermieter kein oder ein 

wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Sofern der abgerechnete Schaden un-

ter der eingezogenen Selbstbeteiligung oder der CDW liegt, wird der Vermieter die 

Differenz dem Mieter erstatten. Im Falle der unbeschränkten Haftung des Mieters ge-

mäß Ziff. H.2. der AGB erfolgt eine Nachbelastung. Nach Möglichkeit wird der Vermie-

ter das durch den Mieter hinterlegte Zahlungsmittel (Zahlungskarte) verwenden. 

c. Die Haftung für Verkehrsverstöße und Straftaten kann nicht reduziert oder ausge-

schlossen werden 

2. Unbeschränkte Haftung des Mieters und berechtigten Fahrers trotz vertraglicher Haf-

tungsbeschränkungen  

a. Die Haftungsreduzierung nach Ziff. H.1.a. der AGB gilt nicht für vom Mieter/Fahrer 

vorsätzlich verursachte Schäden oder eine vorsätzliche Verletzung dieser AGB. Im 

Falle einer grob fahrlässigen Schadensherbeiführung oder grob fahrlässigen Pflicht-

verletzung ist der Vermieter berechtigt, den Mieter/Fahrer in einem der Schwere des 

Verschuldens entsprechendem Umfang bis zur Höhe des Gesamtschadens in An-

spruch zu nehmen, wobei sich das Maß der Haftung in Fällen grober Fahrlässigkeit 

analog § 81 Abs. 2VVG bestimmt. 

b. Die Haftungsbeschränkung nach Ziff. H.1.a. der AGB gilt im Übrigen auch nicht: 

• bei Führen des Kraftfahrzeuges durch den Fahrer schon bei geringster Alkohol 

und/oder Drogenbeeinflussung, 

• wenn der zur selbständigen Auswahl des Fahrers berechtigte Mieter den Mietwagen 

an einen Fahrer übergibt, der nicht im Besitz der für den betreffenden Mietwagen 

erforderlichen Fahrerlaubnis ist, 

• wenn das Fahrzeug verkehrswidrig für sportliche Wettkämpfe, für motorsportlichen 

Veranstaltungen, Fahrzeugtests, Fahrsicherheitstrainings, zur Beförderung von Ge-

fahrgut, außerhalb befestigter Straßen und Wege oder zur Begehung von Straftaten 

genutzt wurde, 

• ab ungenehmigter Überschreitung der vereinbarten Mietzeit nach Ziff. E.4., 

• bei nicht genehmigten Auslandsfahrten mit dem Mietfahrzeug. 

c. Der Mieter haftet unbeschränkt bei Höhen-, Brems-, Betriebs und Bruchschäden. Dies 

gilt insbesondere für Schäden z.B. durch Ein- oder Unterfahren zu niedriger oder zu 

schmaler Bauten oder Gegenstände, rutschende oder kippende Ladung, Falschbetan-

kung, Schäden durch Verschalten, Verwindungsschäden, Bedienungsfehler, Überbe-

anspruchung des Fahrzeuges sowie Schäden zwischen ziehendem und gezogenem 

Fahrzeug oder Anhänger ohne Einwirkung von außen.  

3. Überlässt der Mieter den Mietwagen an eine im Mietvertrag nicht aufgeführte dritte Per-

son, so haften der Mieter und der Dritte im Falle einer Beschädigung des Mietwagens als 

Gesamtschuldner unbeschränkt. 

4. Umfang des zu leistenden Schadenersatzes 

a. Die Schadenersatzpflicht erstreckt sich auf die Reparaturkosten zzgl. einer eventuellen 

Wertminderung oder bei einem Totalschaden des Fahrzeuges auf den Wiederbeschaf-

fungswert des Fahrzeuges abzgl. des Restwertes. 

b. Darüber hinaus ist der Vermieter berechtigt – soweit angefallen – Abschleppkosten, 

Kosten für Bergung und Rückführung, Sachverständigengebühren, Mietausfall und et-

waige weitere Mehrkosten als Schadenersatz geltend zu machen, es sei denn der 

Mieter weist nach, dass dem Vermieter kein oder ein wesentlich geringerer Aufwand 

und/oder Schaden entstanden ist.  

c. Für die Schadensbearbeitung ist der Vermieter berechtigt, dem Mieter eine Pauschale 

in Rechnung stellen, die in der Preisübersicht über Zusatzleistungen und Kosten (An-

lage 1) angegeben ist. Dem Mieter ist gestattet nachzuweisen, dass ein Schaden über-

haupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale ist. 

5. Für Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht größer als 3,5t wird vom Vermieter keine 

um einen Anhängerzuschlag erhöhte Kraftfahrzeugsteuer entrichtet. Soweit ein angemie-

teter Lkw mit einem Anhänger betrieben wird, hat der Mieter deshalb dafür Sorge zu 

tragen, dass die Kraftfahrzeugsteuer für den Anhänger (Anhängerzuschlag) rechtzeitig 

und vollständig entrichtet wird. Der Mieter stellt den Vermieter von allen Ansprüchen, 

Steuern (einschließlich Zinsen, Säumniszuschlägen und sonstigen Nebenforderungen), 

Kosten, Buß- und Verwarnungsgeldern frei, die Behörden wegen eines Verstoßes gegen 

die vorstehende Obliegenheit dem Vermieter gegenüber geltend machen.  

6. Mehrere Mieter haften für Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit dem Mietvertrag 

als Gesamtschuldner.  

 

 

 

I: MAUT  

1. Für in Deutschland mautpflichtige Mietfahrzeuge hat der Vermieter erforderliche Erfas-

sungsgeräte (OBU) in den Fahrzeugen verbaut. Die während der Mietzeit angefallenen 

Mautkosten hat der Mieter zusätzlich zum Mietpreis zu tragen und werden durch den 

Vermieter nach Abrechnung zzgl. einer Bearbeitungsgebühr weiterbelastet. Die Einhal-

tung gegebenenfalls einschlägiger länderspezifischer Maut- und Vignettenvorschriften im 

Ausland, sowie deren rechtzeitige Entrichtung, obliegt dem Mieter. Den Vermieter trifft 

weder eine diesbezügliche Informationspflicht noch ist er verpflichtet, die Fahrzeuge mit 

technischen oder mautspezifischen Vorkehrungen (Vignetten, Transponder) zur Erhe-

bung und Abrechnung einer Maut außerhalb Deutschlands auszustatten. Der Mieter stellt 

den Vermieter von sämtlichen diesbezüglichen Mautgebühren frei, die er oder Dritte, de-

nen er das Fahrzeug überlässt, verursachen. 

2. Der Mieter ist zum sorgsamen Umgang mit der OBU gemäß Herstellervorgaben verpflich-

tet und hat die OBU vor rechtswidrigem Zugriff Dritter und Manipulationen zu schützen. 

Der Mieter ist für die korrekte Einstellung der OBU, insbesondere der Achsenzahl und 

der Schadstoffklasse, selbst verantwortlich. Alle durch fehlerhafte Einstellungen der OBU 

entstehenden Kosten trägt der Mieter. Beschädigungen sowie Funktionsstörungen der 

OBU sind dem Vermieter unverzüglich zu melden. In diesen Fällen hat der Mieter sich 

manuell (online oder am Terminal) in das Mautsystem einzubuchen oder (gegebenen-

falls) das mautpflichtige Streckennetz sofort zu verlassen. 

J: DATENSCHUTZ  

1. Der Vermieter verarbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und aller sonstigen anwendbaren Datenschutzgesetze. 

2. Im Rahmen der Vermietung ist der Vermieter berechtigt die personenbezogenen Daten 

des Mieters und berechtigten Fahrers zu erheben und zu verarbeiten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 

lit. b), c) DSGVO), um: 1. die Buchung, den Mietvertrag und die Zahlung zu verwalten, 

sowie bei berechtigtem Interesse vor Abschluss des Mietvertrags die Bonität zum Zwe-

cke der Verminderung des Risikos von Zahlungsausfällen zu prüfen, 2. Ordnungswidrig-

keiten zu bearbeiten, die mit dem Mietfahrzeug während der Mietdauer begangen wur-

den. 

3. Fahrzeuge im Bestand des Vermieters sind weitestgehend serienmäßig mit Informations- 

und Kommunikationssystemen wie z.B. Navigationsgeräten, Mobiltelefonsystemen, 

GPS-Ortungssystemen und On-Board-Diagnose-Systemen sowie Systemen zur Erfas-

sung von technischen Fahrzeuginformationen, wie z.B. Tankvolumen, Kilometerstand o-

der Geschwindigkeit ausgerüstet („Telematik“). Das Löschen von personenbezogenen 

Daten, die der Mieter oder Fahrer während der Mietzeit selbst in Fahrzeugsystemen ge-

speichert hat, liegt in seiner Verantwortung. Anweisungen für das Zurücksetzen der Sys-

teme auf die Werkseinstellungen können dem Benutzerhandbuch entnommen werden, 

welches sich im Fahrzeug befindet.  

4. Der Vermieter nutzt einzelne Telematik-Daten für die Wartung und Pflege sowie Organi-

sation seiner Fahrzeugflotte, sowie bei strafrechtlich relevantem Verhalten an den Fahr-

zeugen, z.B. bei Diebstahl, Unterschlagung, Gebrauchsanmaßung oder bei vertragswid-

riger Nutzung. Die Verarbeitung dieser Daten liegt im berechtigten Interesse des Vermie-

ters (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f), c) DSGVO), nämlich zum Schutz und der Eigentumssiche-

rung an unseren Fahrzeugen sowie zum Schutz unserer vertraglichen und außervertrag-

lichen Rechte.  

5. Der Vermieter speichert personenbezogene Daten nur so lange dies zur Erfüllung der 

oben genannten Zwecke erforderlich ist. Empfänger der erhobenen personenbezogenen 

Daten sind neben der Vermieterin mit ihr verbundene Unternehmen, Agenturpartner, so-

wie Behörden im Falle von Ordnungswidrigkeiten während der Mietzeit. 

K: SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

1. Mündliche Nebenabsprachen bestehen nicht.  

2. Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Platt-

form zur außergerichtlichen Online Streitbeilegung von verbraucherrechtlichen Streitig-

keiten eingerichtet. Der Vermieter wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor ei-

ner Verbraucherschlichtungsstelle teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet. 

3. Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

nichtig sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

nicht berührt. § 139 BGB findet keine Anwendung.  

4. Es gilt deutsches Recht. 

5. Gerichtsstand ist, sofern der Mieter Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Bielefeld. 

 



ALLGEMEINE VERMIETBEDINGUNGEN (AGB) 
INGENHAAG GmbH, Otto-Hahn-Str. 5, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock 
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Gebührenordnung – Anlage 1 

Serviceart Preis (inkl. MwSt) 

Stornierung weniger als 48h vor Mietbeginn 50,00 EUR 

NO-SHOW / Nichterscheinen ab 2h nach bestätigtem Mietbeginn 100% des Grundpreises 

Verspätete Rückgabe (zzgl. Extra-Tage gem. Mietvertrag) 50,00 EUR 

Abweichender Rückgabeort (zzgl. Rückführungskosten) 95,00 EUR 

Betankungs-/ Ladegebühr (zzgl. angefallene Preise an der Tankstelle / Ladesäule) 25,00 EUR 

Bearbeitung von Schäden, Unfällen, Abschleppvorgängen, etc. 75,00 EUR 

Bearbeitung von Verkehrsverstößen, Ordnungswidrigkeiten, Verwarngeldern und Verstößen gegen die AGB 30,00 EUR 

Serviceanfahrt zum Fahrzeug wegen Kundenverschulden Nach Aufwand, mind. 100,00 EUR 

Sonderreinigung bei Verstoß gegen Rauchverbot 100,00 EUR 

Sonderreinigung bei starker Verschmutzung Nach Aufwand, mind. 95,00 EUR 

Weiterbelastung von Drittrechnungen durch Kundenverschulden (Abschleppvorgänge, Parkverstöße, etc.) 
lt. Rechnung Fremdfirma 

zzgl. Bearbeitungsgebühr 

Verstoß gegen Einreisebeschränkungen / nicht genehmigte Fahrten ins Ausland 500,00 EUR 

 


